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Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Über-
blick über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind
jedoch nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem
Antrag, dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingun-
gen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an? 
Wir bieten Versicherungsschutz für im Ausland (siehe hierzu Ziffer 2 dieses Blat-
tes) eintretende Versicherungsfälle mit den Bausteinen Auslandsreisekranken-,
Reiseunfall- und Reisehaftpflichtversicherung. Grundlage sind die beigefügten,
nachstehend genannten Allgemeinen und Besonderen Bedingungen:
– Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Auslandsreisekrankenver-

sicherung (AVB-AR-365/2008)
– Besondere Bedingungen für Reisecare Incoming (BB Incoming)
– Besondere Bedingungen für Reisecare Outgoing (BB Outgoing)
– Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflichtversiche-

rung (AHB-Reise)
- Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Reisehaft-

pflichtversicherung für Privatpersonen
– Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008)

- Besondere Bedingungen zur Reiseunfallversicherung (BB-RUV 2008)
- Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver

Invaliditätsstaffel (350 %)
2. Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?

Die Auslandsreisekrankenversicherung bietet Ihnen für den im Ausland eintre-
tenden Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen für unaufschiebbare erfor-
derliche Heilbehandlung. Als Versicherungsfall gelten auch ein medizinisch not-
wendiger und ärztlich verordneter Krankenrücktransport, sowie der Tod.
Die private Reiseunfallversicherung bietet Versicherungsschutz bei Unfällen,
die der versicherten Person währen der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen.
Ein Unfall liegt etwa vor, wenn Sie und/oder eine andere im Antrag genannte
versicherte Person sich verletzen, weil Sie stolpern, ausrutschen, stürzen oder
ähnliches, oder von anderen verletzt werden. Keine Unfälle dagegen sind
Krankheiten und Abnutzungserscheinungen (z.B. Rückenleiden durch ständi-
ges Sitzen, Schlaganfälle, Herzinfarkte).
Die Reisehaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den
Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und anderen
daher Ersatz leisten müssen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht
nur den Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflich-
tung zum Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzan-
sprüche ab und bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haf-
tungsansprüchen.
Die weiteren Einschränkungen des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bit-
te den Ausführungen in Ziffer 4 dieses Produktinformationsblattes.
Wer ist mitversichert und wo gilt der Versicherungsschutz?
Versicherungsschutz besteht für alle im Versicherungsschein genannten Per-
sonen während ihres Aufenthaltes im jeweiligen Gastland.
Der Versicherungsschutz einer versicherten Person gilt innerhalb der verein-
barten Laufzeit weltweit. Für alle Personen die in Deutschland ihren ständigen
Wohnsitz haben, gilt als Ausland das Gebiet außerhalb Deutschlands. Bei aus-
ländischen Gästen gilt der Aufenthalt auch in den Ländern der EU, einschließ-
lich Liechtenstein, Norwegen, Schweiz und Island als versichert, nicht jedoch
das Heimatland bzw. das Land in dem die versicherte Person ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt hatte.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 1 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365/2008),
Ziffer 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflicht-
versicherung (AHB-Reise) in Verbindung mit Ziffer 1 der Besondere Bedingun-
gen und Risikobeschreibungen zur Reisehaftpflichtversicherung für Privatper-
sonen und Ziffer 1 der Besonderen Bedingungen zur Reiseunfallversicherung
(BB-RUV-2008) in Verbindung mit Ziffer 1 der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsbedingungen (AUB 2008).

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was passiert,
wenn Sie nicht oder verspätet zahlen? 
Die Höhe des Versicherungsbeitrags richtet sich nach dem gewählten Tarif
und der Versicherungslaufzeit. Bitte entnehmen Sie den Beitrag der nachfol-
genden Tabelle.

Bitte bezahlen Sie den einmaligen Beitrag unverzüglich nach Erhalt des Versi-
cherungsscheins, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen
Versicherungsbeginn. Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sor-
gen Sie bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto.
Wenn Sie schuldhaft den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir
solange vom Vertrag zurücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch beginnt
der Versicherungsschutz erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei
uns.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Antrag sowie bitte Ziffer 8 der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Auslandsreisekrankenversiche-
rung (AVB-AR-365/2008), Ziffer 9 der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Reisehaftpflichtversicherung (AHB-Reise) und Ziffer 11 der Allge-
meinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008).

4. Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir
einen erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus
dem Versicherungsschutz herausgenommen.
Nicht versichert sind in der Auslandsreisekrankenversicherung insbesondere

Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger
Durchführung der Reise stattfinden mussten, Krankheiten oder Unfallfolgen,
zu deren Heilbehandlung die Auslandsreise angetreten wurde, Heilbehand-
lungen aufgrund von Vorsatz, Selbstmord oder auch Sucht. Ebenfalls sind Vor-
sorgeuntersuchungen und Reha-Maßnahmen nicht versichert.
In der Reiseunfallversicherung sind insbesondere Unfälle durch Trunkenheit
oder Drogenkonsum, mit wenigen Ausnahmen Infektionskrankheiten,
Lebensmittel- und andere Vergiftungen, Bandscheibenschäden und die aktive
Teilnahme an Motorrennen ausgeschlossen. Darüber hinaus müssen Sie mit
Leistungskürzungen rechnen, soweit die Unfallfolgen durch Krankheiten ver-
stärkt worden sind.
In der Reisehaftpflichtversicherung sind insbesondere alle Schäden, die aus
vorsätzlicher Handlung hervorgehen, Ihnen gegenüber durch Angehörige
bzw. Mitversicherte entstehen oder aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luftfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden ausgeschlossen.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
Ziffer 5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Auslandsreise-
krankenversicherung (AVB-AR-365/2008), Ziffer 7 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Reisehaftpflichtversicherung (AHB-Reise), Ziffer 2
der Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Reisehaftpflicht-
versicherung für Privatpersonen und Ziffer 2 der Besonderen Bedingungen zur
Reiseunfallversicherung (BB-RUV-2008) in Verbindung mit Ziffer 3 und 5 der
Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008), die beigefügt
sind.

5. Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und welche Folgen
können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Sie müssen die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahrheits-
gemäß und vollständig beantworten, dass gilt insbesondere auch für die
Zugehörigkeit zum versicherten Personenkreis gemäß Ihrer Tätigkeit und
Ihres Alters. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Je nach
Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag
lösen. Gegebenenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge anpassen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365/2008),
Ziffer 23 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflicht-
versicherung (AHB-Reise) und Ziffer 13 der Allgemeinen Unfallversicherungs-
bedingungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen
können Verletzungen dieser Pflichten haben?
Bitte beachten Sie dazu die unter Ziffer 5 dieses Blattes gemachten Ausfüh-
rungen und Ziffer 24 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Rei-
sehaftpflichtversicherung (AHB-Reise).

7. Welche Pflichten haben Sie im Versicherungsfall und welche Folgen können
Verletzungen dieser Pflichten haben?
Sie sind verpflichtet, alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kostenerhöhungen
führen könnte. Sie haben uns den Eintritt des Schadenereignisses unverzüg-
lich schriftlich zu melden. Im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus
und vor Beginn umfangreicher diagnostischer und therapeutischer Maßnah-
men ist eine mögliche Kostenübernahme mit uns abzuklären. Wenn Sie Versi-
cherungsleistung beantragen, müssen Sie uns auf Verlangen jede Auskunft
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Leistungsum-
fangs erforderlich ist, dazu gehört neben dem Einreichen der Rechnungen und
Arztberichte z.B. auch die Entbindung Ihrer Ärzte von der ärztlichen Schweige-
pflicht oder falls von uns gewünscht, die Pflicht zu einer Untersuchung durch
einen von uns beauftragten Arzt. Unfälle mit Todesfolge müssen uns innerhalb
von 48 Stunden nochmals separat gemeldet werden.
Wird diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen, kann dies zum vollständi-
gen oder teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes führen.
Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten entnehmen Sie bitte
den Ziffern 9 und 10 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Aus-
landsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365/2008), Ziffern 25 und 26 der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflichtversicherung
(AHB-Reise) und Ziffer 7 und 8 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedin-
gungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrages rechtzeitig erfolgt. Den bei
Erteilung dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt für den Beginn Ihres
Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte dem Antrag.
Der Vertrag endet ohne dass es einer Kündigung bedarf, jeweils mit Beendi-
gung des Auslandsaufenthaltes, spätestens jedoch zu dem in Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365/2008), Ziffer
16 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflichtversi-
cherung (AHB-Reise) und Ziffer 1 der Besonderen Bedingungen zur Reiseunfall-
versicherung (BB-RUV-2008) in Verbindung mit Ziffer 10 der Allgemeinen
Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
Sie können den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir eine Leistung
erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. Die Kün-
digung ist bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlun-
gen über die Entschädigung zulässig.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 15 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365/2008),
Ziffer 19 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflicht-
versicherung (AHB-Reise) und Ziffer 10.3 der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsbedingungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

**Auf Antrag kann die Haftpflicht-/Unfallversicherung ausgeschlossen werden.
* beinhaltet die zurzeit gültige Versicherungssteuer

TARIF Beitrag je Reisetag

Reisecare
Incoming

Gesamtbeitrag
Auslandsreisekrankenversicherung
Reisehaftpflichtversicherung*)**)/Reiseunfallversicherung*)**

1,25 EUR
0,95 EUR
0,30 EUR

1.-180.
Reisetag

ab dem 181.
Reisetag

Reisecare
Outgoing

Gesamtbeitrag
Auslandsreisekrankenversicherung
Reisehaftpflichtversicherung*)**)/Reiseunfallversicherung*)**

1,25 EUR
0,95 EUR
0,30 EUR

2,20 EUR
1,90 EUR
0,30 EUR
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Wichtige Informationen 
zum Versicherungsvertrag

WÜRZBURGER VERSICHERUNGS-AG

Identität des Versicherers
Versicherer ist die
Würzburger Versicherungs-AG,
Sitz des Unternehmens: Würzburg
Handelsregister: Amtsgericht Würzburg HRB 3500
Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte des Versicherers
Würzburger Versicherungs-AG
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg 
Vertreten durch den Vorstand:
Dr. Klaus Dimmer (Vors.), Dirk Guß, Daniela Streich 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständige Aufsichtsbehörde
Die Würzburger Versicherungs-AG ist in ihrer Hauptgeschäftstätigkeit
auf die Reise-, Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private
Haushalte spezialisiert. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn
Tel.: 0228 41080, Fax.: 0228 4108 1550
E-Mail: poststelle@bafin.de
Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen
Entfällt für die Würzburger Versicherungs-AG.
Vertragsgrundlagen 
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versiche-
rungsschein und etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem
Deckungsumfang die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Beson-
dere Bedingungen und Zusatzbedingungen zu den entsprechenden Pro-
dukten, sowie eventuell mit Ihnen getroffene Vereinbarungen und die
gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den Geltungsbereich der
Bedingungen ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, Versiche-
rungsschein und eventueller Nachträge. Einzelheiten zu den Vertrags-
grundlagen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
Wesentliche Merkmale der Leistungen 
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem
Versicherungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn die Lei-
stungspflicht der Würzburger Versicherungs-AG dem Grunde und der
Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Auszahlung der Entschädigung
erfolgt danach binnen 2 Wochen. Einzelheiten zu den versicherten Lei-
stungen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
Gesamtpreis und Preisbestandteile
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von
Ihnen gewählten Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entneh-
men. Er beinhaltet auch die Versicherungssteuer und gegebenenfalls
die Ratenzahlungszuschläge. Einzelheiten zum Preis und seinen
Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen
Mahngebühren sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung
im Rahmen eines Lastschrifteinzugsverfahrens trotz erteiltem Abbu-
chungsauftrag.
Wenn Sie uns anrufen, ein Fax oder E-Mail senden, so gelten dabei die
Preise Ihres Telekommunikations- oder Mobilfunkanbieters.
Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des
Widerrufsrechts – sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fäl-
lig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein genannten Versiche-
rungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum
vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.
Befristung und Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen
Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet
gültig.
Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der 
Bindefrist bei Antragstellung
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Wil-
lenserklärungen zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder
falls der Vertrag im Wege des Fernabsatzgesetzes zustande kommt, Ihre
diesbezügliche Vertragserklärung; unsere Willenserklärung ist der Versi-
cherungsschein. Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungs-
scheins bei Ihnen rechtlich zustande.

Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten
Prämie (Erstprämie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des
Versicherungsbeginns. Wird die Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu
einem späteren Zeitpunkt gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz
ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch nicht, wenn Sie nachweisen, dass
Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
haben.
Sie sind zwei Wochen an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist).
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne
Angaben von Gründen in Textform (z.B. Brief, Telefax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen der Versiche-
rungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen
Versicherungsbedingungen, die Vertragsinformation gemäß § 7 des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes sowie eine ordnungsgemäße Belehrung
über das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen zugegangen sind. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an die Würzburger Versicherungs-AG, Bahn-
hofstraße 11, 97070 Würzburg, Telefax 0931 2795 290; E-Mail:
info@wuerzburger.com.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungsschutz und
wir werden die entrichteten Beiträge zurückzahlen.
Laufzeit und Ende des Vertrages, Kündigungsrecht
Die mögliche Laufzeit des Vertrages ist dem Antrag zu entnehmen. Der
Versicherungsvertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht
Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Versi-
cherungsjahres die Kündigung in Schriftform zugegangen ist. Es sei
denn, es wurde vereinbart, dass der Vertrag nach Ablauf der vereinbar-
ten Vertragsdauer mit Ablauf des letzten Tages der Vertragszeit endet.
Einzelheiten zu Laufzeit und Ende des Vertrages entnehmen Sie bitte
dem Produktinformationsblatt.
Gerichtsstand
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Klagen
gegen die Würzburger Versicherungs-AG können in Würzburg, oder an
dem Ort, an dem Sie zum Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz
oder in Ermangelung eines solchen Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, erhoben werden.
Sprache
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikati-
on während der Vertragslaufzeit ist Deutsch.
Außergerichtliches Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren
Unsere Versicherung ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann
e.V. Sie können deshalb das kostenlose und außergerichtliche Schlich-
tungsverfahren in Anspruch nehmen, wenn Sie mit einer unserer Ent-
scheidungen nicht zufrieden sind. Schlichtungsgesuche und Beschwerden
können an die Schlichtungs- und Beschwerdestelle gerichtet werden:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin
Tel.: 0180 422 4424 (0,24 Euro je Anruf)
Fax: 0180 422 4425
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.versicherungsombudsmann.de
Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unbe-
rührt. Wenn Sie mit unseren Entscheidungen nicht einverstanden sind,
oder Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftre-
ten, können Sie sich an den Vorstand der Würzburger Versicherungs-AG
oder auch an die oben genannte Aufsichtsbehörde wenden.

Würzburger Versicherungs-AG | Bahnhofstraße 11 | 97070 Würzburg
Telefon 09 31 . 27 95-0 | Telefax 0931 . 27 95 291
Sitz der Gesellschaft Würzburg, HRB 3500
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Ronald Frohne
Vorstand: Dr. Klaus Dimmer, Dirk Guß, Daniela Streich


